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89. Verordnung : Umlegung eines Teiles der Mondsee Straße auf ein neu herzustellendes Straßen-
teilstück

90. Verordnung: Richtigstellung der Aufzählung der in der Anlage 1 der Nationalrats-Wahl-
ordnung 1962 bei den Wahlkreisen Nr. 10 und 14 angeführten Gebietsteilen

9 1 . Verordnung: Feststellung des Ausmaßes eines festen Betrages aus dem Allgemeinen Sozial-
versicherungsgesetz für das Kalenderjahr 1969

92. Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung und der Regierung der Republik
Paraguay über die Aufhebung der Sichtvermerkspflicht

8 9 . Verordnung des Bundesministeriums für
Bauten und Technik vom 19. Feber 1969,
mit der ein Teil der Mondsee Straße auf ein
neu herzustellendes Straßenteilstück umgelegt

wird

Auf Grund des § 2 Abs. 2 des Bundesstraßen-
gesetzes, BGBl. Nr. 59/1948, wird verordnet:

Das Straßenteilstück der Mondsee Straße im
Bereich der Gemeinde Oberhofen wird auf die
neu herzustellende Straßentrasse von km 3,787
(alt) in südöstlicher Richtung verlaufend, die
Bahntrasse der Westbahn bei Bahn-km 281,712
kreuzend weiter in südlicher Richtung ver-
laufend, die Wegparzellen 2538, 2539, 2540,
2546, 2547/1 (bei Weg-km 0,140), 2550, 1149/3
und 2549 kreuzend und bei km 5,722 (alt) wieder
in die Mondsee Straße einbindend, umgelegt.

Kotzina

90. Verordnung des Bundesministeriums für
Inneres vom 26. Feber 1969 über die Richtig-
stellung der Aufzählung der in der Anlage 1
der Nationalrats-Wahlordnung 1962, BGBl.
Nr. 246, bei den Wahlkreisen Nr. 10 und 14

angeführten Gebietsteile

Auf Grund des § 3 Abs. 3 der Nationalrats-
Wahlordnung 1962, BGBl. Nr. 246/1962, in der
Fassung der Novelle BGBl. Nr. 70/1967 wird
verordnet:

1. Unter Bedachtnahme auf die Z. 15, 16
und 18 der Kundmachung der Niederöster-
reichischen Landesregierung vom 25. September
1968, LGBl. Nr. 380/1968, wird die Aufzählung
der in der Anlage 1 der Nationalrats-Wahlord-

nung 1962 beim Wahlkreis 10, Viertel oberm
Manhartsberg, Vorort Krems, angeführten Ge-
bietsteile in folgender Weise richtiggestellt:

In der Rubrik „umfaßt" hat es nach dem
Wort „ferner" zu lauten:

„die Gemeinden Heiligenblut-Raxendorf,
Laimbach am Ostrong, Neukirchen am
Ostrong, Pöggstall, Weinling, Weiten, Wim-
berg, Würnsdorf des Gerichtsbezirkes Melk."

2. Unter Bedachtnahme auf das Oberöster-
reichische Landesgesetz vom 11. Dezember 1962,
LGBl. Nr. 6/1963, mit dem der Stadt Wels mit
Wirkung vom 1. Jänner 1964 ein eigenes Statut
verliehen wurde, wird die Aufzählung der in der
Anlage 1 der Nationalrats-Wahlordnung 1962
beim Wahlkreis Nr. 14, Hausruckviertel, Vorort
Wels, angeführten Gebietsteile in folgender Weise
richtiggestellt:

In der Rubrik „umfaßt" hat es zu lauten:
„die Stadt Wels — und mit Ausnahme dieser
Stadt — die Gerichtsbezirke: Eferding, Fran-
kenmarkt, Grieskirchen, Haag am Hausruck,
Lambach, Mondsee, Peuerbach, Schwanenstadt,
Vöcklabruck, Wels."

Soronics

9 1 . Verordnung des Bundesministeriums für
soziale Verwaltung vom 27. Feber 1969 über
die Feststellung des Ausmaßes eines festen
Betrages aus dem Allgemeinen Sozialver-
sicherungsgesetz für das Kalenderjahr 1969

Auf Grund des § 108 i des Allgemeinen Sozial-
versicherungsgesetzes, BGBl. Nr. 189/1955, in
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der Fassung des Pensionsanpassungsgesetzes,
BGBl. Nr. 96/1965, wird verordnet:

Der Betrag, der für das Kalenderjahr 1969
an die Stelle des im § 76 b Abs. 1 Z. 2 und 3
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes ge-
nannten festen Betrages von 30 S tritt, wird mit
32 S festgestellt.

Rehor

9 2 . Abkommen zwischen der Österreichi-
schen Bundesregierung und der Regierung der
Republik Paraguay über die Aufhebung der

Sichtvermerkspflicht

ÖSTERREICHISCHE BOTSCHAFT
ASUNCION

Asunción, den 17. Jänner 1969

Herr Minister!

Ich beehre mich, Eurer Exzellenz zum Zwecke
der Ausweitung der Beziehungen auf dem Ge-
biete der Kultur, des Handels und des Fremden-
verkehrs den Abschluß eines Abkommens
zwischen der Bundesregierung der Republik
Österreich und der Regierung der Republik
Paraguay über die Aufhebung der Sichtvermerks-
pflicht vorzuschlagen, welches die Einreise der
Inhaber gültiger österreichischer und paraguay-
ischer Diplomaten- und Dienst- bzw. Offizial-
pässe sowie gewöhnlicher Reisepässe in den
anderen Vertragsstaat auf der Grundlage der
Gegenseitigkeit und gemäß folgender Bestim-
mungen erleichtern soll:

Artikel 1

Österreichische Staatsbürger, die im Besitze
eines gültigen nationalen Diplomaten-, Dienst-
oder gewöhnlichen Reisepasses sind, dürfen sicht-
vermerksfrei nach Paraguay einreisen bzw. durch
Paraguay durchreisen.

Der Aufenthalt nach einer sichtvermerksfreien
Einreise ist mit drei Monaten begrenzt.

Artikel 2

Paraguayische Staatsbürger, die im Besitze
eines gültigen nationalen Diplomaten-, Offizial-,
Dienst- oder gewöhnlichen Reisepasses sind,
dürfen sichtvermerksfrei nach Österreich ein-
reisen bzw. durch Österreich durchreisen.

Der Aufenthalt nach einer sichtvermerksfreien
Einreise ist mit drei Monaten begrenzt.

Artikel 3

Die paraguayischen und österreichischen
Staatsbürger, die sich auf dem Gebiet des anderen
vertragschließenden Teiles für einen drei Monate
übersteigenden Zeitraum aufhalten bzw. einen
Beruf oder eine sonstige auf Erwerb gerichtete
Tätigkeit ausüben wollen, müssen vor Antritt
der Reise bei der zuständigen diplomatischen
oder konsularischen Vertretungsbehörde einen
Sichtvermerk einholen.

Artikel 4

Die Begünstigungen dieses Abkommens be-
freien die österreichischen und paraguayischen
Staatsbürger nicht von der Verpflichtung, die
paraguayischen und österreichischen Gesetze und
Vorschriften, betreffend die Einreise, den Auf-
enthalt und die Ausreise von Ausländern, zu be-
achten.

Artikel 5

Beide Vertragsstaaten behalten sich das Recht
vor, Personen, die sie als unerwünscht ansehen,
die Einreise in bzw. die Durchreise durch ihr
Land oder den Aufenthalt in demselben zu ver-
weigern.

Artikel 6

Jeder der beiden Vertragsstaaten kann aus
Gründen der öffentlichen Sicherheit, Ordnung
oder Gesundheit die Anwendung dieses Abkom-
mens vorübergehend aussetzen. Einführung und
Aufhebung dieser Maßnahme sind dem anderen
Vertragsstaat unverzüglich auf diplomatischem
Wege mitzuteilen.

Artikel 7

Dieses Abkommen ist jederzeit kündbar. Es
tritt drei Monate nach Einlangen der auf diplo-
matischem Wege vorzunehmenden Kündigung
beim anderen Vertragsstaat außer Kraft.

Falls die Regierung von Paraguay diesen Be-
stimmungen zustimmt, beehre ich mich vorzu-
schlagen, daß diese Note und die gleichlautende
Antwortnote Eurer Exzellenz ein Abkommen
zwischen der Regierung der Republik Paraguay
und der Bundesregierung der Republik Öster-
reich bilden, welches am 60. Tage nach Durch-
führung des Notenwechsels in Kraft tritt.

Genehmigen Sie, Herr Minister, die Versiche-
rung meiner ausgezeichneten Hochachtung.

Dr. Georg Roessler m. p.
Außerordentlicher und bevollmächtigter

Botschafter

Seiner Exzellenz
Herrn Dr. Raúl Sapena P a s t o r
Minister für Auswärtige Angelegenheiten
A s u n c i o n
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(Übersetzung)

MINISTERIUM FÜR
AUSWÄRTIGE BEZIEHUNGEN

Asuncion, den 17. Jänner 1969

Herr Botschafter!

Ich beehre mich, Eurer Exzellenz den Empfang
der Note vom heutigen Tage zu bestätigen, die
folgenden Wortlaut hat:

„Ich beehre mich, Eurer Exzellenz zum Zwecke
der Ausweitung der Beziehungen auf dem Ge-
biete der Kultur, des Handels und des Fremden-
verkehrs den Abschluß eines Abkommens
zwischen der Bundesregierung der Republik
Österreich und der Regierung der Republik
Paraguay über die Aufhebung der Sichtvermerks-
pflicht vorzuschlagen, welches die Einreise der
Inhaber gültiger österreichischer und paraguay-
ischer Diplomaten- und Dienst- bzw. Offizial-
pässe sowie gewöhnlicher Reisepässe in den
anderen Vertragsstaat auf der Grundlage der
Gegenseitigkeit und gemäß folgender Bestim-
mungen erleichtern soll:

Artikel 1

Österreichische Staatsbürger, die im Besitze
eines gültigen nationalen Diplomaten-, Dienst-
oder gewöhnlichen Reisepasses sind, dürfen sicht-
vermerksfrei nach Paraguay einreisen bzw. durch
Paraguay durchreisen.

Der Aufenthalt nach einer sichtvermerksfreien
Einreise ist mit drei Monaten begrenzt.

Artikel 2

Paraguayische Staatsbürger, die im Besitze
eines gültigen nationalen Diplomaten-, Offizial-,
Dienst- oder gewöhnlichen Reisepasses sind,
dürfen sichtvermerksfrei nach Österreich ein-
reisen bzw. durch Österreich durchreisen.

Der Aufenthalt nach einer sichtvermerksfreien
Einreise ist mit drei Monaten begrenzt.

Artikel 3

Die paraguayischen und österreichischen
Staatsbürger, die sich auf dem Gebiet des anderen
vertragschließenden Teiles für einen drei Monate
übersteigenden Zeitraum aufhalten bzw. einen
Beruf oder eine sonstige auf Erwerb gerichtete
Tätigkeit ausüben wollen, müssen vor Antritt
der Reise bei der zuständigen diplomatischen
oder konsularischen Vertretungsbehörde einen
Sichtvermerk einholen.

Artikel 4

Die Begünstigungen dieses Abkommens be-
freien die österreichischen und paraguayischen
Staatsbürger nicht von der Verpflichtung, die
paraguayischen und österreichischen Gesetze und



636 22. Stück — Ausgegeben am 17. März 1969 — Nr. 92

Vorschriften, betreffend die Einreise, den Auf-
enthalt und die Ausreise von Ausländern, zu be-
achten.

Artikel 5

Beide Vertragsstaaten behalten sich das Recht
vor, Personen, die sie als unerwünscht ansehen,
die Einreise in bzw. die Durchreise durch ihr
Land oder den Aufenthalt in demselben zu ver-
weigern.

Artikel 6

Jeder der beiden Vertragsstaaten kann aus
Gründen der öffentlichen Sicherheit, Ordnung
oder Gesundheit die Anwendung dieses Abkom-
mens vorübergehend aussetzen. Einführung und
Aufhebung dieser Maßnahme sind dem anderen
Vertragsstaat unverzüglich auf diplomatischem
Wege mitzuteilen.

Artikel 7

Dieses Abkommen ist jederzeit kündbar. Es
tritt drei Monate nach Einlangen der auf diplo-
matischem Wege vorzunehmenden Kündigung
beim anderen Vertragsstaat außer Kraft.

Falls die Regierung von Paraguay diesen Be-
stimmungen zustimmt, beehre ich mich vorzu-
schlagen, daß diese Note und die gleichlautende
Antwortnote Eurer Exzellenz ein Abkommen
zwischen der Regierung der Republik Paraguay
und der Bundesregierung der Republik Öster-
reich bilden, welches am 60. Tage nach Durch-
führung des Notenwechsels in Kraft tritt."

In Erwiderung ist es mir angenehm, Eurer
Exzellenz mitteilen zu können, daß meine Re-
gierung den in Ihrer vorstehend wiedergegebenen
Note enthaltenen Bestimmungen zustimmt und
daher diese und die vorliegende Note ein Ab-
kommen zwischen den beiden Regierungen über
die Aufhebung der Sichtvermerkspflicht dar-
stellen.

Ich benütze die Gelegenheit, um Eurer
Exzellenz die Versicherung meiner ausgezeich-
neten Hochachtung zu erneuern.

Raúl Sapena Pastor m. p.

Minister für Auswärtige Beziehungen

Seiner Exzellenz
Dr. Georg R o e s s l e r
Außerordentlicher und bevollmächtigter
Botschafter der Republik Österreich
A s u n c i ó n

Das vorliegende Abkommen tritt gemäß seinem Artikel 7 am 18. März 1969 in Kraft.

Klaus


